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Benutzungsrecht für Radverkehr in Gegenrichtung: Durlacher Allee zwischen Ernst-
Friedrich-Straße und Dornwaldstraße

Karlsruhe rühmt sich, eine der fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands zu sein. Die Verbin-

dungswege von  Durlach zur  Innenstadt Karlsruhe hinken diesem Anspruch hinterher. Die Dur-

lacher Allee mit der Notwendigkeit des Überquerens des großen Autobahnkreuzes schreckt Rad-

fahrer ab. Eine südliche Alternativroute stellt die Verbindung Dornwaldstraße-Mastweidenweg-

Rußweg dar. Diese Strecke ist jedoch nur in Richtung  Durlach fahrradfreundlich befahrbar. In

Richtung Karlsruhe muss ein erheblicher Umweg über die Alte Karlsruher Straße und Johann-

Strauß-Straße gefahren werden, um diese Route verkehrsgerecht nutzen zu können.

Der Fahrradweg auf der südlichen Seite der Durlacher Allee zwischen Ernst-Friedrich-Straße und

Dornwaldstraße weist durchgängig mindestens eine Breite von 3,50 m (z. T. > 4 m) auf. Im wei-

teren Verlauf des Weges (Mastweidenweg, Rußweg), in dem Radfahren in beiden Richtungen

erlaubt ist und auch Spaziergänger und Jogger unterwegs sind, ist die Wegbreite teilweise er-

heblich schmäler.

Die Straßenverkehrsordnung listet als Voraussetzung für die Anordnung eines Radverkehrs in

Gegenrichtung eine Mindestbreite von in der Regel 2,40 m (mindestens 2,0 m) auf. Auch sollen

nur wenige Kreuzungen, Einmündungen und verkehrsreiche Grundstückszufahrten zu überque-

ren sein.

Bis auf die Einmündung der Dornwaldstraße und damit dem Ende des Teilstückes gibt es keiner-

lei Kreuzungen oder Einmündungen.
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Antrag:

Die Verwaltung möge prüfen, ob für das kurze Teilstück des südlichen Radweges der Durlacher

Allee zwischen Ernst-Friedrich-Straße und Dornwaldstraße ein Benutzungsrecht für Radverkehr

in Gegenrichtung angeordnet werden kann und dem Ortschaftsrat berichten.
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